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Vom # Ausfertigungsdatum # 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1  
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Master-Studiengang Nanobiophysics umfasst neben der Prä-
senz das Selbststudium, betreute Praxiszeiten sowie die Master-Prüfung. 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Master-Arbeit und dem Kollo-
quium. Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab und besteht in der Regel aus mehreren 
Prüfungsleistungen. Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen.  
 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Master-Prüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Master-
Prüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abge-
legt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Master-Prüfung kann inner-
halb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als 
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen Prü-
fungstermin möglich, danach gilt die Master-Prüfung als endgültig nicht bestanden. 
 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorge-
gebenen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden  stellt durch die Studienordnung und das Lehran-
gebot sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Master-Arbeit und das Kol-
loquium  in den festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden 
werden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prüfungs-
leistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den 
Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Arbeit sowie über den Termin des Kolloquiums in-
formiert. Den Studierenden ist für jede Modulprüfung auch die jeweilige Wiederholungs-
möglichkeit bekannt zu geben. 
 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie werden 
auf laufende Fristen nicht angerechnet.  
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer 
1. in den Master-Studiengang Nanobiophysics an der Technischen Universität Dresden 

eingeschrieben ist und 
2. die fachlichen Voraussetzungen (§24) nachgewiesen hat, und 
3. eine datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklärung zu Absatz 4 Nr. 3  abgegeben hat. 
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(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Form 
und Frist der Anmeldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und in der Regel zu 
Beginn jedes Semesters, spätestens jedoch vier Wochen vor Beginn der Anmeldung in 
der am Biotechnologischen Zentrum üblichen Form.  
 
(3) Die Zulassung erfolgt 
1. zu einer Modulprüfung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prüfungsleistung die-

ser Modulprüfung, 
2. zur Master-Arbeit und zum Kolloquium aufgrund des Antrags auf Ausgabe des Themas. 
 
(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrenvorschriften nach Absatz 

2  nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende eine für den Abschluss des Master-Studiengangs Nanobiophysics er-

forderliche Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 
(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffent-
lich erfolgen. § 16 Abs. 4 bleibt unberührt. 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 
1. Klausurarbeiten (§ 6) 
2. mündliche Prüfungsleistungen (§ 7)  
3. Referate (§ 8) und/oder 
4. sonstige Prüfungsleistungen (§ 9) 
zu erbringen. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-
Choice) sind ausgeschlossen. 
 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in englischer Sprache zu erbringen. 
 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen  länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm vom Prüfungsaus-
schussvorsitzenden gestattet, die Prüfungsleistung innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen 
Attests und in Zweifelfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 
 
(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum 14. Le-
bensjahr Prüfungsleistungen nicht wie vorgeschrieben erbringen zu können, gestattet der 
Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag, die Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise 
abzulegen. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet der Prüfungsausschuss-
vorsitzende in Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Als geeignete Maßnahmen zum Nachteilsausgleich kommen z.B. verlängerte Bearbei-
tungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer Prüfungs-
räume innerhalb der Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin in Betracht.  
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        § 6
         Klausurarbeiten  
 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf Basis des notwen-
digen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gän-
gigen Methoden seines Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Es 
können mehrere Aufgaben bzw. Themen zur Auswahl gestellt werden. 
 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 
sind in der Regel, zumindest aber im Fall der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen ge-
mäß § 10 Abs. 1. Das Bewertungsverfahren soll innerhalb von vier Wochen abgeschlossen 
sein. 
 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt und 
darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten. 
 

 
§ 7 

Mündliche Prüfungsleistungen 
 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in die-
se Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studie-
rende über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kol-
legialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§17) als 
Gruppenprüfung mit bis zu 5 Personen oder als Einzelprüfung abgelegt.  
 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben einen Umfang von 15 bis 20 Minuten. Der kon-
krete Umfang wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistung sind 
in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an die 
mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben.  
 
(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung 
unterziehen wollen, sollen im Rahmen der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen 
werden, es sei denn, der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
 

§ 8 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Fragestel-
lungen aufbereiten und präsentieren zu können. Umfang und Ausgestaltung werden durch 
die Aufgabenstellung festgelegt. 
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(2) Referate werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet, der für die Lehrveranstal-
tung, in der das Referat ausgegeben und gehalten wird, zuständig ist. § 6 Abs. 2 Satz 1 
und 2 gilt entsprechend. 
 
(3) § 7 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 9 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den Modulbe-
schreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls des zeitlichen Umfangs 
konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen), soll der Studierende 
die vorgegebenen Leistungen erbringen. Sonstige Prüfungsleistungen sind Praktikumspro-
tokoll  und Modellierungsprojekt. 
 
(2) Das Praktikumsprotokoll ist ein formalisierter Bericht über die im Laborpraktikum durch-
geführten Experimente und die dadurch gewonnenen Ergebnisse. Das Modellierungspro-
jekt umfasst die praktische Anwendung von Methoden an einem Beispiel aus der aktuellen 
Forschung, dessen Abschluss ein Report in Form eines wissenschaftlichen Artikels und die 
5-10 minütige Präsentation des Projekts darstellt. 
 
(3) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. Für nicht- 
schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gelten § 7 Abs. 2 und 4 entsprechend. 
 

§ 10 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung 

und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
 
(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anfor-

derungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angeho-
ben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung 
gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5                  =    sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5     =     gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5     =    befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0     =    ausreichend, 
ab 4,1                                         =    nicht ausreichend. 
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(3) Für die Master-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Master-
Prüfung gehen die Endnote der Master-Arbeit und die gemäß den Leistungspunkten ge-
wichteten Modulnoten nach § 25 Abs. 1 ein. Die Endnote der Master-Arbeit setzt sich aus 
der Note der Master-Arbeit mit zweifachem und der Note des Kolloquiums mit einfachem 
Gewicht zusammen. Für die Bildung der Gesamt- und Endnoten gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 
entsprechend. Ist die Gesamtnote der Master-Prüfung 1,2 oder besser, so wird vom Prü-
fungsausschuss das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ vergeben. 
 
(4) Die Gesamtnote der Master-Prüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend der 
ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(5) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden durch 
Veröffentlichung in der am Biotechnologischen Zentrum üblichen Form mitzuteilen. 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Studie-
rende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder ohne 
triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-
fungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
des Studierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines 
amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstma-
lige Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten 
betroffen sind, steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwie-
gend allein zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer 
Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzu-
rechnen. Über die Genehmigung des Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnis-
grundes entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Versucht der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Studierender, der den ordnungs-
gemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder Aufsichtfüh-
renden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Erbringung weiterer Prü-
fungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Master-Arbeit und das Kolloquium entsprechend. 
 

§ 12 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) 
ist. In den durch die Modulbeschreibungen festgelegten Fällen ist das Bestehen der Mo-
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dulprüfung darüber hinaus vom Bestehen einzelner Prüfungsleistungen abhängig. Ist die 
Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung zugeordneten 
Leistungspunkte erworben.  
 
(2) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Master-Arbeit 
sowie das Kolloquium bestanden sind. Master-Arbeit und Kolloquium sind bestanden, 
wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als „ausrei-
chend“ (4,0) ist. Eine aus mehreren Prüfungsleistungen bestehende Modulprüfung ist im 
ersten Prüfungsversuch auch dann bereits nicht bestanden, wenn eine nach Abs. 1 Satz 2 
bestehensrelevante Prüfungsleistung nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde oder feststeht, dass gemäß § 10 Abs. 2 eine Modulnote von mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) mathematisch nicht mehr erreicht werden kann. 
 
(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindes-
tens „ausreichend“ (4,0) ist und ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Master-Arbeit 
und Kolloquium sind endgültig nicht bestanden, wenn sie nicht mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurden und eine Wiederholung nicht mehr möglich ist. 
 
(5) Eine Master-Prüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn entwe-
der eine Modulprüfung, die Master-Arbeit oder das Kolloquium nicht bestanden bzw. end-
gültig nicht bestanden sind. § 3 Abs. 1 bleibt unberührt. 
 
(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Master-Arbeit 
oder das Kolloquium schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, wird dem Studierenden 
eine Auskunft darüber erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher 
Frist das Betreffende wiederholt werden kann. 
 
(7) Hat der Studierende die Master-Prüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und ge-
gen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung ei-
ne Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Be-
wertung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und er-
kennen lässt, dass die Master-Prüfung nicht bestanden ist.  
 

§ 13 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den im 
Studienablaufplan (Anlage 2 der Studienordnung) festgelegten Semestern abgelegt wer-
den (Freiversuch). 
 
(2) Auf Antrag können im Freiversuch bestandene Modulprüfungen oder mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistungen zur Verbesserung der Note zum nächs-
ten regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere 
Note. Form und Frist des Antrags werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und fakul-
tätsüblich bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nächsten regulären Prüfungstermins 
oder der Antragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr möglich. Prüfungsleistungen, 
die mindestens mit "ausreichend" (4,0) bewertet wurden, werden auf Antrag bei der Wie-
derholung einer Modulprüfung zur Notenverbesserung angerechnet. 
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(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt. Prü-
fungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, werden im 
folgenden Prüfungsverfahren angerechnet. Wird für Prüfungsleistungen die Möglichkeit 
der Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die bessere Note an-
gerechnet. 
 
(4) Über § 3 Abs. 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums wegen 
einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von ihm zu 
versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der Freiver-
suchsregelung nicht angerechnet.  
 

§ 14 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 
ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe 
des erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie er-
neut als nicht bestanden. Eine in den Fällen des § 12 Abs. 3 Satz 2 noch nicht bewertete 
Prüfungsleistung kann zum nächsten Prüfungstermin ein weiteres Mal wiederholt werden, 
wenn die nach Satz 1 wiederholte Modulprüfung deswegen nicht bestanden wird, weil 
diese Prüfungsleistung nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. Als 
Bewertung gilt auch das Nichtbestehen wegen Fristüberschreitung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 
2. Werden Prüfungsleistungen nach Satz 4 wiederholt, wird dies als erste Wiederholung 
der Modulprüfung gewertet. 
 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
durchgeführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Eine 
weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 
 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungs-
leistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten 
Prüfungsleistungen. 
 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nur in dem in § 13 Abs. 2 gere-
gelten Fall zulässig und umfasst alle Prüfungsleistungen. 
 
(5) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen wer-
den übernommen.  
 

§ 15 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie 

außerhochschulischen Qualifikationen 
 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertig-
keitsprüfung angerechnet, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Studi-
engang erbracht wurden.  
 
(2) Außerhalb eines Studiums erworbene Qualifikationen sowie Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden auf Antrag ange-
rechnet, soweit sie gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, Um-
fang und Anforderungen Teilen des Studiums im Master-Studiengang Nanobiophysics an 
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der Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein sche-
matischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-
men. Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 
die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die Lissabon-
Konvention vom 11. November 1997, die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 
Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Außerhochschulische Qualifikationen 
können höchstens 50% des Studiums ersetzen. 
 
(3) Werden nach Absatz 2 Studien- und Prüfungsleistungen oder außerhalb eines Studiums 
erworbene Qualifikationen angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der 
entsprechenden Studienzeiten. Noten sind - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - 
zu übernehmen, sie sind in die Berechnung der zusammengesetzten Noten einzubezie-
hen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, 
sie gehen nicht in die weitere Notenberechnung ein. Eine Kennzeichnung der Anrechnung 
im Zeugnis ist zulässig. 
 
(4) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen. Die Anrechnung. von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen nach Absatz 1 erfolgt von Amts wegen.  
  
 
 

§ 16 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführung und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Master-Studiengang Nanobiophysics 
ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder darunter 
drei Hochschullehrer, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und ein Studierender an. Mit Aus-
nahme des studentischen Mitgliedes beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit des 
studentischen Mitgliedes erstreckt sich auf ein Jahr.  
 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren Stellvertre-
ter werden vom Wissenschaftlichen Rat des Biotechnologischen Zentrums bestellt, die 
studentischen Mitglieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Der Vorsitzende führt im Re-
gelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem Biotechnologischen Zentrum über die 
Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbei-
tungszeiten für die Master-Arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. 
Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Technische Universität Dresden offen zu le-
gen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Stu-
dienordnung, der Modulbeschreibungen und des Studienablaufplans. 
 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und 
erlässt die Widerspruchsbescheide. 
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(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungs-
leistungen und des Kolloquiums beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vor-
sitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prüfungs-
amt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 

§ 17 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer und andere nach Landes-
recht prüfungsberechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Ab-
weichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung oder die Master-
Arbeit und das Kolloquium beziehen, zur selbständigen Lehre berechtigt sind. Zum Beisit-
zer wird nur bestellt, wer die entsprechende Master-Prüfung oder eine mindestens ver-
gleichbare Prüfung erfolgreich abgelegt hat. 
 
(2) Der Studierende kann für seine Master-Arbeit den Betreuer und für mündliche Prü-
fungsleistungen sowie das Kolloquium die Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet 
keinen Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 entsprechend. 
 

§ 18 
Zweck der Master-Prüfung 

 
(1) Das Bestehen der Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des 
Master-Studiengangs. 
 
(2) Die Master-Prüfung soll zeigen, dass der Studierende  über die vertiefenden und gründ-
lichen Fachkenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die den fachlichen und fächerübergreifen-
den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen und in dem von ihm angestrebten be-
ruflichen Wirkungsbereich erforderlich sind.  
 

§ 19 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung  

der Master-Arbeit und Kolloquium 
 
(1) Die Master-Arbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vor-
gegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbstständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten. 
 
(2) Die Master-Arbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem Sächsi-
schen Hochschulgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit diese im 
Studiengang Nanobiophysics an der Technischen Universität Dresden tätig ist. Soll die 
Master-Arbeit von einer außerhalb tätigen prüfungsberechtigten Person betreut werden, 
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bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Wenn die Master-
Arbeit von einem Hochschullehrer der Technischen Universität Dresden betreut wird, der 
nicht im Master-Studiengang Nanobiophysics tätig ist, oder wenn die Master-Arbeit außer-
halb der Technischen Universität Dresden durchgeführt wird, muss ein Zweitbetreuer be-
stellt werden, der Hochschullehrer der Technischen Universität Dresden ist und am Mas-
ter-Studiengang Nanobiophysics beteiligt ist. 
 
(3) Die Ausgabe des Themas der Master-Arbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. The-
ma und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Studierende kann Themen-
wünsche äußern. Auf Antrag des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzei-
tige Ausgabe des Themas der Master-Arbeit veranlasst. Das Thema wird spätestens zu 
Beginn des auf den Abschluss der letzten Modulprüfung folgenden Semesters ausgege-
ben.  
 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zu-
rückgegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Master-
Arbeit jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
(5) Die Master-Arbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der 
als Master-Arbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgren-
zung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach 
Absatz 1 erfüllt. 
 
(6) Die Master-Arbeit ist in englischer Sprache in 3 maschinegeschriebenen und gebunde-
nen Exemplaren sowie in digitaler Textform auf CD fristgemäß beim Prüfungsamt einzu-
reichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Studie-
rende schriftlich zu erklären, ob er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entspre-
chend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
 
(7) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfern einzeln gemäß § 10 Abs. 1 zu benoten. Der Be-
treuer der Master-Arbeit soll einer der Prüfer sein. Das Bewertungsverfahren soll vier Wo-
chen nicht überschreiten. 
 
(8) Die Note der Master-Arbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten der 
Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüfer um mehr als zwei Notenstufen voneinander ab, 
so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern beide Prüfer damit 
einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung 
eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Master-Arbeit wird dann aus dem Durchschnitt 
der drei Einzelnoten gebildet. § 10 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
(9) Hat ein Prüfer die Master-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0), der andere mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung eines 
weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Bestehen oder Nichtbestehen der Mas-
ter-Arbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der Master-Arbeit aus dem 
Durchschnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertungen, andernfalls 
der für das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 10 Abs. 2 Satz 2 und 3 
gelten entsprechend. 
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(10) Die Master-Arbeit kann bei einer Note, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, in-
nerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. 
 
(11) Der Studierende muss seine Master-Arbeit in einem öffentlichen Kolloquium vor einer 
Prüfungskommission, der mindestens zwei Hochschullehrer angehören, die im Studien-
gang Nanobiophysics mitwirken, erläutern. Einer der Prüfer soll der Betreuer der Master-
Arbeit sein. Weitere Prüfer können beigezogen werden. Absatz 10 sowie § 7 Abs. 4 und § 
10 Abs. 1 gelten entsprechend. Das Kolloquium findet in der Regel innerhalb von vier Wo-
chen nach der Vorlage der Bewertungen der Master-Arbeit statt. 
 
 

§ 20 
Zeugnis und Master-Urkunde 

 
(1) Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst 
innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Master-Prüfung sind die Mo-
dulbewertungen gemäß § 25 Abs. 1, das Thema der Master-Arbeit, deren Note und Be-
treuer sowie die Gesamtnote und  im Falle des § 10 Abs. 3 Satz 4 das Prädikat  aufzuneh-
men. Das Zeugnis wird von beiden Hochschulen gemeinsam ausgestellt. Auf Antrag des 
Studierenden können die Bewertungen von Zusatzmodulen und die bis zum Abschluss der 
Master-Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen und, soweit die 
gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind, die Noten des jeweiligen Prüfungsjahr-
ganges (Notenspiegel, Rangzahl) in einem Beiblatt zum Zeugnis angegeben werden. Die 
Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen werden auf einer Beilage zum Zeugnis 
ausgewiesen. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält der Studierende die Master-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Master-Grades 
beurkundet. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Master-Urkunde wird vom Rektor und 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Tech-
nischen Universität Dresden versehen. Zusätzlich werden dem Studierenden Übersetzun-
gen der Urkunden und des Zeugnisses in englischer Sprache ausgehändigt. 
 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil gemäß 
§ 12 Abs. 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses und mit dem vom Biotechnologischen Zentrum geführten Siegel der Techni-
schen Universität Dresden versehen. 
 
 (4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 
dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und 
HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.  
 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleistung 
entsprechend § 11 Abs. 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung 
vom Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-Prüfung für „nicht 
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bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-Arbeit sowie das Kolloqui-
um. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne 
dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Mo-
dulprüfung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Modul-
prüfung erwirkt, so kann die Modulprüfung vom Prüfungsausschuss für „nicht ausrei-
chend“ (5,0) und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechen-
des gilt für die Master-Arbeit sowie das Kolloquium. 
 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist vom Prüfungsausschussvorsitzenden einzuziehen und gege-
benenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Master-
Urkunde und das Diploma Supplement einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeug-
nisses ausgeschlossen. 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden auf 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 
Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 

§ 23 
Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit gemäß § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Master-Arbeit und dem Kollo-
quium ab. Es stehen die Studienrichtungen Molecular Biophysics und Nanoscience and 
Nanotechnology zur Auswahl. Letztere umfasst nach Wahl des Studierenden eine der zwei 
Spezialisierungen Biophysics oder Nanoelectronics. Die Studien- und Prüfungsleistungen 
des ersten Studienjahres in der Studienrichtung Nanoscience and Nanotechnology sind als 
obligatorisches Auslandsjahr an der KU Leuven (Belgien) zu erbringen. 
 
 
(3) Durch das Bestehen der Master-Prüfung werden 120 Leistungspunkte in den Modulen 
sowie der Master-Arbeit und dem Kolloquium erworben. 
 

§ 24 
Fachliche Voraussetzungen der Master-Prüfung 

 
Die Ausgabe eines Themas für die Master-Arbeit setzt voraus, dass mindestens 78 der 
insgesamt 90 Leistungspunkte in den verschiedenen Modulen erworben wurden. Vor dem 
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Kolloquium muss die Master-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet worden 
sein. 
 
 

§ 25 
Gegenstand, Art und Umfang der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung umfasst alle Modulprüfungen des Pflichtbereichs und die der ge-
wählten Module des Wahlpflichtbereichs sowie die Master-Arbeit und das Kolloquium, in 
der Studienrichtung Nanoscience and Nanotechnology außerdem die an der KU Leuven zu 
erbringenden Leistungen. 
 
(2) In der Studienrichtung Molecular Biophysics sind Module des Pflichtbereichs: 
   
1. Fundamentals of Biophysics   
2. Introduction to Polymer Science and Soft Condensed Matter     
3. Introduction to Biochemistry and Molecular Cell Biology   
4. Elements of Nanobiotechnology    
5. Concepts of Molecular Modelling   
6.  Applied Nanotechnology  
7.  Nanostructured Materials 
8. Advanced Biophysics       
9.  Lab Rotation Biophysics     
10. Lab Rotation Nanophysics  
11. Lab Rotation Choice    
12. Specialization module 
        
(3) In der Studienrichtung Nanoscience and Nanotechnology sind Module des Pflichtbe-
reichs: 
1. Molecular Biophysics  
2. Biological Oriented Module 
 
(4) In der Studienrichtung Nanoscience and Nanotechnology sind Module des Wahlpflicht-
bereichs: 
1. in der Spezialisierung Biophysics 
a) Lab Rotation Biophysics  
b) Broadening Module sowie 
 
2. in der Spezialisierung Nanoelectronics 
a) Molecular Electronics  
b) Nanooptics and Molecular Magnetism  
 
von denen die Module einer Spezialisierung zu wählen sind.  
 
(4) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und Aus-
gestaltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungsleis-
tungen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu er-
werbende Kompetenzen des Moduls. 
 
(5) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen (Zusatz-
module) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können fakultativ aus dem ge-
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samten Modulangebot der Technischen Universität Dresden oder einer kooperierenden 
Hochschule erbracht werden. Sie gehen nicht in die Berechnung des studentischen Ar-
beitsaufwandes ein. Sie bleiben bei der Bildung der Gesamtnote unberücksichtigt. 
 

§ 26 
Bearbeitungszeit der Master-Arbeit und Dauer des Kolloquiums 

 
(1) Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit beträgt 25 Wochen; es werden 29 Leistungs-
punkte erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Master-Arbeit sind vom Be-
treuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Einreichung der Master-Arbeit eingehalten wer-
den kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten 
Antrag ausnahmsweise um höchstens zwei Monate verlängern, die Anzahl der Leistungs-
punkte bleibt hiervon unberührt. 
 
(2) Das Kolloquium hat einen Umfang von 30 Minuten. Es wird 1 Leistungspunkt erwor-
ben. 
 

 
§ 27 

Master-Grad 
 
Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der Hochschulgrad „Master of Science“ (abge-
kürzt: „M.Sc.“) verliehen. Studierenden der Studienrichtung Nanoscience and Nanotechno-
logy wird der Master-Grad gemeinsam mit der KU Leuven (Belgien) verliehen. 
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 

§ 28 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für die ab Wintersemester 2010/11 immatrikulierten Stu-
denten. 
 
(2) Für die vor dem Wintersemester 2010/11 immatrikulierten Studenten gilt die Prüfungs-
ordnung für den Master-Studiengang Nanobiophysics an der Technischen Universität 
Dresden vom 29.10.2008.  
 
 

§ 29 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung  

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2010 in Kraft und wird in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Wissenschaftlichen Rates des Biotechnologi-
schen Zentrums der Technischen Universität Dresden vom #Datum# und der Genehmi-
gung des Rektorates vom #Datum#. 
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Dresden, den #Ausfertigungsdatum# 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
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